
Aufruf an alle Bundeswehrsoldaten des Jagdbombergeschwaders 33, Büchel 

Verweigern Sie jegliche Beteiligung 
an der völker- und grundgesetzwidrigen
nuklearen Teilhabe!

Auf Ihrem Bundeswehrstützpunkt findet diese nukleare Teilhabe statt:
Es sind auf Ihrem Arbeitsplatz US-amerikanische Atombomben stationiert, und Sie stellen mit
der Wartung, Instandhaltung, Einsatzübung und Bereithaltung Ihrer Tornado-Kampfflugzeuge
die Trägermittel bereit, um im sog. Ernstfall jene Atombomben einzusetzen. 
Ein solcher Ernstfall könnte künftig auch ein Präventivschlag sein, schenkt man dem Anfang
des vergangenen Jahres vom Pentagon veröffentlichten Grundsatzdokument zur militärischen
Nuklearstrategie Glauben, welches Planspiele für den präventiven Einsatz von Atomwaffen
gegen mindestens sieben Länder, darunter Russland, China, Libyen, Syrien, bzw. die sogenann-
te »Achse des Bösen« – Irak, Iran und Nordkorea – enthält.

»Das gemeinsame Bekenntnis der Bündnispartner zur Kriegsverhinderung,
die glaubwürdige Demonstration von Bündnissolidarität und das nukleare
Streitkräftepotenzial erfordern auch in Zukunft die deutsche Teilhabe an
den kollektiven nuklearen Aufgaben. 
Dazu gehören die Stationierung von verbündeten Nuklearstreitkräften auf
deutschem Boden, die Beteiligung an Planung, Konsultationen sowie die
Bereitstellung von Trägermitteln.«

Walter Kolbow, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundes-

verteidigungsministerium, im Februar 2004 auf eine schriftliche

Anfrage zum Thema »Atomwaffen in Deutschland«
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Zudem entschied der US-Kongress im November 2003,
das Verbot für den Bau von Mini-Atombomben auf-
zuheben, womit die Ära einer neuen Generation
von Atomwaffen eingeläutet worden ist, und gleich-
zeitig hält die NATO weiterhin an der Ersteinsatz-
option von Atomwaffen fest. 
Auf diesem Hintergrund sollten Sie Ihre Unterstüt-
zung der nuklearen Teilhabe neu bewerten und
dabei bedenken:

Verstoß gegen Völkerrecht und Grundgesetz:

A. Die Stationierung von Atomwaffen auf Ihrem
Militärflugplatz steht nicht in Übereinstimmung
mit dem Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofes vom 8. Juli 1996. Sie ist völker-
rechtswidrig.

B. Die durch Ihre berufliche Tätigkeit praktizierte
nukleare Teilhabe verstößt (spätestens im Kriegs-
fall) gegen die Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland nach Artikel 2 Nichtver-
breitungsvertrag. Sie ist völkerrechtswidrig.

C. Die Stationierung von Atomwaffen auf Ihrem
Militärflugplatz und Ihre Einbindung in die
nukleare Teilhabe verstoßen gegen das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2, Satz 1 Grundgesetz). Beides ist verfassungs-
widrig.

Eine Beteiligung und Unterstützung der nuklearen
Teilhabe ist somit nicht zu rechtfertigen! 

Deshalb rufen wir Sie auf:

■ Verweigern Sie konsequent Ihre
entsprechenden Einsatzbefehle!

■ Lehnen Sie sich auf gegen jegliche
Unterstützung der nuklearen
Teilhabe!

■ Ermutigen Sie Ihre Kameraden, sich
Ihrem Ungehorsam anzuschließen!

Rechtshilfebelehrung
Es kann geschehen, dass sich weigernde bzw. sich
auflehnende Soldaten mit Verfahren nach dem
Wehrstrafgesetz wegen Gehorsamsverweigerung,
Ungehorsam, Meuterei, Verabredung zur Unbot-
mäßigkeit, Eigenmächtiger Abwesenheit oder
Fahnenflucht überzogen werden.

Beachten Sie deshalb bitte folgendes:

Nach § 10 Abs. 4 Soldatengesetz darf der Vorge-
setzte Befehle nur unter Beachtung der Regeln des
Völkerrechtes erteilen. Gegenüber einem Befehl, der
die Regeln des Völkerrechtes missachtet, besteht
keine Gehorsamspflicht. 
Nach § 22 Abs. 1 Wehrstrafgesetz entfällt mithin die
Rechtswidrigkeit der Befehlsverweigerung.
Nach § 11 Abs. 2 Soldatengesetz darf ein Soldat 
keinen Befehl befolgen, wenn er hierdurch eine
Straftat begehen würde.
Wenn Ihre Dienstvorgesetzten Ihre Gehorsams-
verweigerung nicht anerkennen sollten, gehen Sie 
dienstrechtlich dagegen vor! Wenn auch dies 
erfolglos bleiben sollte, berufen Sie sich auf Ihr
Verfassungsrecht zur umfassenden Kriegsdienst-
verweigerung nach Art. 4 Abs. 3 Grundgesetz.
Sollte auch dies nicht zum Erfolg führen, besteht in
letzter Konsequenz notfalls die Fahnenflucht als
Ausweg.
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